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BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

Beschluss über die Prüfung der Jahresrechnung 2011 und Entlastung des
Bürgermeisters
Sachverhalt:
Der Jahresabschluss 2011 wurde auf Grundlage der im Jahr 2015 fertiggestellten
Eröffnungsbilanz von der Gemeinde erstellt und im Mai 2023 beim Rechnungsprüfungsamt
des Landkreises Wittmund eingereicht. Die Eröffnungsbilanz wurde mit Bericht des
Rechnungsprüfungsamtes vom 12.10.2015 geprüft und bestätigt.

Das Rechnungsprüfungsamt hat den mit Ausfertigung vom 05.09.2023 erstellten Bericht über
die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 und damit des ersten doppischen Haushaltes
vorgelegt.

Der Prüfungsvermerk zur Jahresrechnung 2011 ist als Anlage beigefügt. Darin wird bestätigt,
dass der Jahresabschluss zum 31.12.2011 „grundsätzlich den gesetztlichen Vorschriften und
ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen“
entspricht.

Als wesentliche Prüfungsfeststellung wird im Prüfungsbericht vom 05.09.2023 festgestellt:
„Die Aufholung der ausstehenden Jahresabschlüsse ist unbedingt voranzutreiben und zu
erledigen.“

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Gemeinde Spiekeroog beschließt die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr
2011 und erteilt dem Bürgermeister die Entlastung gemäß § 129 Abs.2 NKomVG.

Gemeinde Spiekeroog

Finanzen

Vorlagen-Nr.
01/107/2023

↓ Beratungsfolge Sitzungstermin TOP

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Spiekeroog 14.11.2023

Rat der Gemeinde Spiekeroog 23.11.2023

Betreff:

Spiekeroog, den 08.11.2023 Abstimmungsergebnis:

Fachausschuss Ja: Nein: Enth.:

VA Ja: Nein: Enth.:
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Anlagenverzeichnis:

Prüfungsvermerk 2011 Seite 1
Prüfungsvermerk 2011 Seite 2

(Seifert, Lutz) RAT
Ja: Nein: Enth.:


